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Allgemeine Hinweise

I. Informationspflichten gemäß
§ 7 Versicherungsvertragsgesetz

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 
die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten
(§ 7 Versicherungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der
Verbraucherinformation zu Versicherungsverträgen. Nachfolgend
erhalten Sie diese Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie
diese entnehmen können.
 
Ihr Versicherer und ladungsfähige Anschrift:
 
Zurich Insurance Europe AG
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main (HRB 133359)
Aufsichtsratsvorsitzender: Kristof Terryn
Vorstand: Markus Klose (Vors.)
 
Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland
vertreten durch den Leiter der Niederlassung:
Dr. Carsten Schildknecht
 
50427 Köln
Telefon +49 (0) 221 7715-7750
Telefax +49 (0) 221 7715-6666
www.zurich.de
 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
 
Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare
Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens im In- und
Ausland und von sonstigen Geschäften, die in engem wirtschaftlichen
Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. Lebens- und
substitutive Krankenversicherungen übernimmt die Gesellschaft nur
als Rückversicherer.
 
Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem
Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, Sonderbedingungen,
Zusatzbedingungen und/oder Klauseln sowie den gesetzlichen
Bestimmungen.
 
Den mit Ihnen vereinbarten Leistungsumfang können Sie Ihrem
Antrag, Ihrem Versicherungsschein und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen entnehmen.
 
Versicherungsbeitrag/-prämie
 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot.
 
Der zu zahlende Beitrag/die zu zahlende Prämie enthält die zum
Zeitpunkt der Antragsstellung gültige Versicherungsteuer.
 
Ist für den Jahresbeitrag/die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart,
können folgende Zuschläge berechnet werden:
 
Zahlungsweise halbjährlich 3 %
Zahlungsweise vierteljährlich und monatlich 5 %
 

Zusätzlich anfallende Kosten
 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus
anderen Gründen – außer der gesetzlichen Versicherungsteuer,
Mahngebühren sowie der Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen
eines SEPA-Lastschriftverfahrens – werden nicht erhoben.
 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung der Kosten
Abschriften der Erklärungen zu fordern, die Sie mit Bezug auf den
Vertrag, insbesondere bei der Antragstellung und im Schadenfall,
abgegeben haben.
 
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsablaufs können jedoch
Telekommunikationskosten für Sie entstehen, wenn Sie uns
kontaktieren. Ist in Ihren Unterlagen eine Service-Nummer
angegeben, unter der Sie uns erreichen können, informieren wir Sie
dort über die Höhe der Telekommunikationskosten. Für unsere
Festnetznummern fallen die Gebühren Ihres
Telekommunikationspartners an.
 
Belehrung über die Rechtsfolgen bei Nichtzahlung des
Erstbeitrages/der Erstprämie
 
Der Erstbeitrag/die Erstprämie oder einmalige Beitrag/Prämie muss
von Ihnen rechtzeitig gezahlt werden. Wenn Sie Zahlung durch
Lastschrift mit uns vereinbart haben, so ist der Beitrag/die Prämie
dann rechtzeitig gezahlt, wenn sie (für die einzelnen
Versicherungsverträge getrennt) bei Fälligkeit von Ihrem Konto
eingezogen werden kann. Der Beitrag/die Prämie ist fällig nach Ablauf
von 14 Tagen nach Zugang dieses Versicherungsscheins und wird
dann unverzüglich (d. h. innerhalb der Zahlungsfrist von weiteren
14 Tagen) von Ihrem Konto abgebucht. Sofern Sie keine Lastschrift
mit uns vereinbart haben (Selbstzahler), müssen Sie den Beitrag/die
Prämie nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des
Versicherungsscheins dann unverzüglich (d. h. innerhalb der
Zahlungsfrist von weiteren 14 Tagen) an uns zahlen.
 
Ist der Erstbeitrag/die Erstprämie oder einmalige Beitrag/Prämie bei
Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, so sind wir als
Versicherer auch nicht zur Leistung verpflichtet, sofern Sie die
Nichtzahlung zu vertreten haben. Sie verlieren also dann den
Versicherungsschutz für den Vertrag, für den Sie den Beitrag/die
Prämie nicht gezahlt haben.
 
Falls Sie hingegen die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben, so
bleibt der Versicherungsschutz auch für die Vergangenheit erhalten.
 
Solange der Beitrag/die Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, steht
uns als Versicherer der Rücktritt vom Vertrag zu, es sei denn Sie
haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Sofern Ihnen eine
vorläufige Deckung erteilt wurde, erlischt diese gleichzeitig
rückwirkend, sofern Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben.
 
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen
 
Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von drei Monaten
und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber
festgelegten Versicherungsteuer sowie einer endgültigen
Risikoprüfung.
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Zustandekommen des Vertrages und Bindefrist des
Versicherungsnehmers
 
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende
Vertragserklärungen zustande, regelmäßig dadurch, dass der
Versicherer den Antrag des Versicherungsnehmers durch
Übersendung des Versicherungsscheins annimmt.
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem von den Parteien
vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erst- oder Einmalbeitrag/die Erst-
oder Einmalprämie vom Versicherungsnehmer rechtzeitig gezahlt
wird.
 
Der Versicherungsnehmer ist an seinen Antrag gebunden, es sei
denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. Dies ergibt sich
aus § 145 BGB.
 

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein,

• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum
einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,

• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen,

jeweils in Textform zugegangen sind.
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
 
Der Widerruf ist zu richten an:
 
Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland
50427 Köln
 
E-Mail: vertrag@zurich.com
 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende
Faxnummer zu richten: +49 (0) 221 7715-6666

Widerrufsfolgen

Beginnt der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist, endet im Falle eines wirksamen Widerrufs der
Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen nur den auf
die Zeit nach dem Zugang der Widerrufserklärung entfallenden
Teil der Beiträge/Prämien zurückzugewähren. Den Teil des
Beitrages/der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang der
Widerrufserklärung entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall
einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des
Versicherungsschutzes je nach gewünschter Zahlungsperiode
um folgenden Betrag:

• 1/30 des monatlichen Beitrages / der monatlichen
Prämie,

• 1/90 des vierteljährlichen Beitrages / der
vierteljährlichen Prämie,

• 1/180 des halbjährlichen Beitrages/ der halbjährlichen
Prämie,

• 1/360 des Jahresbeitrages / der Jahresprämie

Sie dürfen in diesem Fall Versicherungsleistungen, die Sie vor
der Ausübung des Widerrufsrechts aufgrund eines
Versicherungsfalls aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch
genommen haben, einbehalten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass
empfangene Leistungen zurückzugewähren sind. 

Leistungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 30
Tagen, zurückzugewähren. Die Frist beginnt für den Versicherer
mit dem Zugang und für den Versicherungsnehmer mit der
Abgabe der Widerrufserklärung.

Besondere Hinweise

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht ausüben, sind Sie an den
Vertrag gebunden.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben.

Ihr Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14
Tage nach dem Vertragsschluss.

Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren

Informationen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung
zu stellen:

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Nie-
derlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll;
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der
Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Re-
gisternummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den
Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich
gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung,
insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der
Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge/Prämien
einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis
mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll,
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann,
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen
eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe
des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere
Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den
Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt
werden;
Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommunikations-
mitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen Kosten in
Rechnung gestellt werden;

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung,
insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge/Prämien;

8. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt,
insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Ver-
sicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der
der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung,
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person,
gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu
zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der
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Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

11. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den
vertraglichen Kündigungsbedingungen; soweit die Mitteilung
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich
gestalteten Form;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel
über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das
zuständige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in
diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der
Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kom-
munikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und die Vor-
aussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Auf-
sichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

 
Laufzeit des Vertrages
 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot oder
Versicherungsschein.
 
Beendigung des Vertrages
 
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich
Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer
stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegangen ist.
 
Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren
abgeschlossen worden ist, kann von Ihnen zum Schluss des dritten
oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten in Textform gekündigt werden.
 
Anwendbares Recht und Rechtsweg
 
Es gilt deutsches Recht.
 
Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem
Versicherungsvertrag bei den nachfolgenden Gerichten geltend
machen:
 
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das

örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes.
 

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.

 
Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem
Versicherungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten geltend machen:
 
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist.

 
b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem das

Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung
Ihres Betriebes befindet.

 
Vertragssprache
 
Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht etwas
anderes vereinbart wird.
 

Versicherungsombudsmann
 
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden
sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen
gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den
"Versicherungsombudsmann e.V." wenden.
 
Informationen über den "Versicherungsombudsmann e.V.", das
Beschwerdeverfahren und die Kontaktmöglichkeiten finden Sie im
Internet unter: www.versicherungsombudsmann.de
 
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin
Telefon: 0800 369-6000
Fax: 0800 369-9000
 
Der "Versicherungsombudsmann e.V." ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
 
Für Fragen können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden:
vertrag@zurich.com
 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
 
Aufsichtsbehörde
 
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
nachfolgend aufgeführten Behörde:
 
Deutschland
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Deutschland
 
Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer
Versicherung stehen, können Sie sich an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wenden.
 
Bitte beachten Sie, dass die genannte Behörde keine Schiedsstelle
ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich von ihr entschieden
werden.

 
II. Sanktionsklausel
 
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages gewährt bzw.
leistet der Versicherer aus diesem Versicherungsvertrag keinen
Versicherungsschutz beziehungsweise keine Zahlungen, sonstige
Leistungen oder sonstige Vorteile zu Gunsten des
Versicherungsnehmers, des Versicherten oder eines Dritten, soweit
dadurch oder durch Handlungen des Versicherungsnehmers oder
des Versicherten anwendbare Regelungen, Gesetze oder
Wirtschafts- oder Handelssanktionen verletzt werden.

 
III. Folgende Klausel gilt nur, wenn

versicherte Risiken im Ausland gelegen
sind oder grenzüberschreitend
transportiert werden:

 
Der Versicherungsnehmer ermächtig Zurich, Daten zu bearbeiten, die
sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung
ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbesondere die physische
oder elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der Daten
für die Bestimmung des Beitrages/der Prämie, für die
Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen und für
statistische Auswertungen. Zurich kann im erforderlichen Umfang
Daten an die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und
Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- und
ausländische Gesellschaften und Partnerunternehmen der Zurich
Insurance Group sowie an den Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zur Verarbeitung weiterleiten.
Sofern ein Versicherungsvermittler (Broker) für den
Versicherungsnehmer handelt, ist Zurich ermächtigt, diesem
Kundendaten – wie zum Beispiel Daten über Vertragsabwicklung,
Inkasso und Versicherungsfälle – bekannt zu geben.
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer
Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können,
ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben,
denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
 
Personenbezogenen Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die Sie
nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind
unverzüglich und unmittelbar gegenüber der Zurich Insurance Europe
AG in Textform nachzuholen.
 
Die Angaben können gerichtet werden an:
Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland
50427 Köln
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden,
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der
Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information
entnehmen.

 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet.

 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
 
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des

Versicherungsfalles
 
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer

Leistungspflicht
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags/der Prämie zu,
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
 

2. Kündigung
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
 
3. Vertragsänderung
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag/die Prämie um
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer
Mitteilung hinweisen.
 
4. Ausübung unserer Rechte
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist.
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
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Information zur Verwendung Ihrer Daten

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die Zurich Insurance Europe AG,
Niederlassung für Deutschland und die Ihnen nach dem
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
 
Zurich Insurance Europe AG
Niederlassung für Deutschland
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 7115-0
Fax: +49 (0)69 7115-3358
E-Mail: service@zurich.de
 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter folgender
Adresse:
 

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com

 
Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten
 
Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim
Betroffenen.
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personen-
bezogene Daten von Dritten erhalten.
 
Beispiele:
 
• Daten von Antragstellern können wir über Vermittler

(z. B. Versicherungsvermittler, Makler, Tippgeber) oder über
Online-Vertriebsplattformen erhalten.

 
• Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine

Adressrecherche durch, um aktuelle Anschriftendaten zu ermitteln.
 
• Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir

über unseren Versicherungsnehmer, falls wir die Daten nicht direkt
bei diesen Personen erheben können. Wir erheben z. B. den
Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen
Daten für den Schadensfall erheben wir direkt beim Betroffenen.

 
• Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von

unserem Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Adresse und
das Geburtsdatum, um den Betroffenen im Schadensfall
kontaktieren zu können.

 
• Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines

abweichenden Halters von unserem Versicherungsnehmer und
Zulassungsstellen, z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum
Fahrzeug und das Geburtsdatum.

 
• Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern,

Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern und Forderungsinhabern
erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungsnehmer.
Umgekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten zum
Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten und
Angaben zum betroffenen Risiko.

 

• Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer
oder beteiligten Dritten, z. B. Ermittlungs- und
Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die
Kontaktdaten und die jeweiligen Informationen zum Sachverhalt.

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit
personenbezogenen Daten durch die deutsche
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.
Diese können Sie im Internet unter
 
www.zurich.de/datenschutz abrufen.
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des
Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden
Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir
diese Daten zur Durchführung und Beendigung des
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung
und vertragsbezogene Korrespondenz. Angaben zum Schaden
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall
eingetreten und wie hoch der Schaden ist.
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages
sowie die Schadenbearbeitung ist ohne die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht möglich.
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Erstellung versicherungsspezifischer Statistiken, z. B. für die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher
Vorgaben. Die Daten aller mit einer Zurich Gesellschaft bestehenden
Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung, hinsichtlich einer
Vertragsanpassung oder -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder
für umfassende Auskunftserteilungen. Für die Abrechnung von
Außendienstvergütungen (z. B. Provision von
Versicherungsvermittlern, Courtage bei Maklern oder Vergütungen
von Tippgebern) ist eine Verarbeitung personenbezogener
Vertragsdaten notwendig.
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke sowie eine
Schadenbearbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür
besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines
Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen
wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage
von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i.  V. m. § 27 BDSG.
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann
insbesondere erforderlich sein
 
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

insbesondere dem rechtlich zulässigen Trainieren und Testen von
Anwendungen,
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• für die Gesamtbetrachtung Ihrer Kundenbeziehung zu den
Unternehmen der Zurich Gruppe Deutschland, inklusive der
Erkennung von Zielgruppen für Marketingzwecke (z. B. anhand
Familienstands, Alter, Geschlecht in Form der Anrede aus dem
Antrag).

 
• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für

andere Produkte der Unternehmen der Zurich Gruppe und deren
Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
soweit rechtlich zulässig,

 
• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere

nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten können,

 
• konzernübergreifende Prüfungen (z. B. Prüfungen der

Konzern-Revision),
 
• zu statistischen Zwecken,
 
• zur Optimierung der Prüfung im Rahmen der Geldwäsche- und

Terrorismusfinanzierungsvorschriften (GWG) sowie
Sanktions-Vorschriften; dabei verarbeiten wir Ihre Daten
einschließlich der Angabe zum Geschlecht bzw. der Anrede aus
dem Antrag, 

 
• zur Verwendung der Anrede aus dem Antrag zur korrekten

Ansprache,
 
• zur Kalkulation der Risiken zur Findung von Tarifen kann eine

interne Einrechnung geschlechtsspezifischer Risiken rechtlich
geboten sein, auch wenn der fertige Tarif immer ein Unisex-Tarif
ist, der für alle Geschlechter gleiche Bedingungen festlegt; für die
Kalkulation der versicherten Risiken benötigen die Aktuare die
Anzahl der Angaben zum Geschlecht der Versicherten, die durch
die Angaben aus dem Antrag (z. B. durch die Anrede) indiziert wird,
ohne dass sich diese Berechnungen auf den einzelnen
Versicherten auswirken,

 
• zur Verarbeitung von Daten Dritter, zu deren Gunsten ein Vertrag

abgeschlossen wurde (z. B. versicherte Personen) im Rahmen der
Vertragsbegründung und -durchführung,

 
• für Vergütungszwecke ggü. unseren Vermittlern,
 
• für die Nutzung von Transkriptionsanwendungen.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, Geldwäschegesetz, Sanktions-Screening, handels- und
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m.
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. Weitere Beispiele für die Verarbeitung
aufgrund gesetzlicher Pflichten sind:
 
• Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben sind wir verpflichtet, sowohl

bei der Kalkulation von (Unisex-) Tarifen als auch bei der
Solvabilitätsplanung (Berechnung von Reserven) statistisch
nachgewiesene Risiken aktuarisch einzurechnen (VAG;
Solvency II-Richtlinie); solche Risiken können sich z. B. aus der
Zugehörigkeit zu besonders gefährlichen Berufsgruppen ergeben
oder aus geschlechtsbezogenen Unterschieden (z. B. ein ggf.
unterschiedliches Unfall-Risiko bei der Kfz-Versicherung); dafür
verarbeiten wir z. B. Angaben zum Geschlecht bzw. der Anrede aus
dem Antrag,

 
• aufgrund versicherungsrechtlicher Berichtspflichten müssen wir

ggf. aggregierte Daten an die Aufsichtsbehörde liefern, die eine
Auswertung des Versichertenbestands nach Geschlecht erfordern
(z. B. Verordnung über die Berichterstattung von
Versicherungsunternehmen), in Form der im Antrag gewählten
Anrede.

 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
 
Rückversicherer:
 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spezialisierten
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild
über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.
 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko-
oder Schadensprüfung sowie bei der Bewertung von
Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den
Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres
Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang
 
Vermittler:
 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-,
Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen
diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten
benötigen.
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer
Unternehmensgruppe nehmen bestimmte
Datenverarbeitungsaufgaben für die in der ZurichGruppe
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein
Versicherungsvertrag bei einem oder mehreren Unternehmen unserer
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung
von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur
Vertrags- und Schadensbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der
Gruppe verarbeitet werden. In der Übersicht der Dienstleister der
Zurich Gruppe Deutschland in der jeweils aktuellen Version auf
unserer Internetseite unter www.zurich.de/datenschutz finden Sie die
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung
teilnehmen.
 
Externe Dienstleister:
 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung
der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können
Sie der Übersicht der Dienstleister der ZurichGruppe Deutschland in
der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter
 
www.zurich.de/datenschutz entnehmen.
 
Weitere Empfänger:
 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung
gesetzlicher Mitteilungspflichten oder -rechte (z. B.
Aufsichtsbehörden, Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder
Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Gerichtsvollzieher,
Insolvenzverwalter, Nachlassverwalter) oder an externe Produkt- und
Kooperationspartner.

 
Dauer der Datenspeicherung
 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es
vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend
gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder
bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, unter anderem
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem
Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn
Jahre.
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Betroffenenrechte
 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
 

Widerspruchsrecht
 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne
Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre
Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser
Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

 
Soweit personenbezogene Daten auf Basis der Rechtsgrundlage
einer Einwilligung verarbeitet werden, haben Sie grundsätzlich  das
Recht, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft formlos zu
widerrufen, z. B. per E-Mail an die o. g. Kontaktadressen.

 
Beschwerderecht
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten zu wenden. Daneben haben Sie
das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 31 63
65021 Wiesbaden

 
Hinweis­ und Informationssystem der
Versicherungswirtschaft
 
Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der
Schadenbearbeitung in der Sach-, Haftpflicht- oder
Kraftfahrtversicherung übermitteln wir Daten zum
Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des
Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die
Besurance HIS GmbH (HISAnfrage). Die Besurance HIS GmbH
überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem
Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der
Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die
auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem
Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können
nur aufgrund einer früheren Meldung eines
Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung),
über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen
gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer
HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der
Besurance HIS GmbH an uns, das anfragende
Versicherungsunternehmen, übermittelt.
 
Detaillierte Informationen zur Besurance HIS GmbH gemäß
Art. 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken
der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum
Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung
etc. finden Sie unter
 
www.besurance-his.de.

 
Bonitätsauskünfte
 

Vor dem Abschluss einer Versicherung übermitteln wir Ihre Daten
(Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der
Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data GmbH,
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage dieser
Übermittlung ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Übermittlungen auf der
Grundlage dieser Bestimmung erfolgen nur, soweit dies zur
Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder

Dritter erforderlich ist und nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.
 
Detaillierte Informationen über die infoscore Consumer Data GmbH
gemäß Art. 14 DSGVO, d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu
Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum
Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung und Berichtigung
etc. unter
 
www.finance.arvato.com/icdinfoblatt.

 
Datenübermittlung in ein Drittland
 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde, andere
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder
EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind oder einer der in der
DSGVO genannten Ausnahmetatbestände gegeben ist.
 
Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei
unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie in der Übersicht der
Dienstleister der Zurich Gruppe Deutschland in der jeweils aktuellen
Version auf unserer Internetseite unter
 
www.zurich.de/datenschutz.

 
Automatisierte Einzelfallentscheidung
 

In der Kraftfahrtversicherung entscheiden wir zum Teil
vollautomatisiert über den Umfang des Versicherungsschutzes oder
die Höhe der Versicherungsprämie. Diese Entscheidungen beruhen
auf von uns vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der
Informationen über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten,
Schadensverläufe oder Ihre Kundenbeziehung.
 
Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen durchführen,
haben Sie das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung, wenn Ihrem
Begehren nicht vollumfänglich stattgegeben wurde.

 
Aktualisierung der Datenschutzhinweise
 
Diese Datenschutzhinweise können aufgrund von Änderungen
z. B. der gesetzlichen Bestimmungen, zu einem späteren Zeitpunkt
angepasst werden. Eine jeweils aktuelle Fassung dieser Hinweise
sowie der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende
Geschäftsbeziehungen bestehen, erhalten Sie getrennt nach
Unternehmen unter
 
www.zurich.de/datenschutz.

 
Stand: 20260301
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Übersicht der Dienstleister der Zurich Gruppe Deutschland

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft und der von Ihnen gegebenenfalls im Rahmen Ihres Versicherungsantrags oder der
Leistungsbearbeitung abgegebenen Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und
Schweigepflichtentbindungserklärung. Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Daten an Dienstleister, soweit dies für Erbringung der
Dienstleistung erforderlich ist. Diese Liste nennt solche Dienstleister sowie Kategorien von Dienstleistern. Dienstleister bzw.
Dienstleisterkategorien, die hierzu besondere Kategorien von Daten (wie z. B. biometrische oder Gesundheitsdaten etc.) erhalten könnten, sind
mit 1

 gekennzeichnet.
 

Einzelne Dienstleister können auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums niedergelassen sein. Eine Datenübermittlung an solche
Dienstleister kann zum Beispiel erfolgen, wenn dies zwingend zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags erforderlich ist. Im Übrigen
erfolgt eine solche Übermittlung nur, wenn das angemessene Datenschutzniveau am Sitz des Dienstleisters durch einen
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission (wie z. B. im Fall der Schweiz) oder durch geeignete Garantien, insbesondere den
Abschluss der von der Europäischen Kommission erlassenen Standard-Datenschutzklauseln (diese können Sie bei uns erfragen), gewährleistet
ist. Dienstleister bzw. Kategorien mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums sind mit 2 gekennzeichnet.
 

An der zentralisierten Datenverarbeitung der Stammdaten teilnehmende Konzerngesellschaften
 

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland

Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft

 
Anfragen zur zentralisierten Datenverarbeitung können Sie an den primären Ansprechpartner richten:
Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com
 
Selbstverständlich haben Sie aber die Möglichkeit, Ihre Rechte nach der DSGVO gegen jeden einzelnen der oben aufgeführten
Verantwortlichen geltend zu machen, der an der zentralisierten Stammdatenhaltung teilnimmt.
 
 

Dienstleister, die für o. g. Konzerngesellschaften tätig werden und bei denen die Datenverarbeitung Hauptgegenstand der Tätigkeit ist
 

Dienstleister Gegenstand der Beauftragung

TDG Tele Dienste GmbH 1 Kundenservice (z. B. Telefonie)

Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) 1 Zentrale Dienstleistungen (z. B. Recht & Steuern, Revision, Compliance,
Risikoprüfung, Vertragsverwaltung, Versicherungsvertrieb und
Leistungsfallbearbeitung sowie IT-Dienstleistungen,
Sanktions-Screening, Geldwäscheprävention)

Zurich Kunden Center GmbH 1 Kundenservice (z. B. Telefonie)
 

Dienstleister, die für Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland (1. – 5., 7.), die Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung AG und die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) (2. – 5.) sowie die DA Deutsche Allgemeine
Versicherung AG (4. – 6.) tätig werden und bei denen die Datenverarbeitung Hauptgegenstand der Tätigkeit ist
 

Dienstleister Gegenstand der Beauftragung

1. DKV Deutsche Krankenversicherung AG 1 Leistungsfallbearbeitung in der Auslandsreise-Krankenversicherung

2. Rheinland Versicherungs AG 1 Leistungsfallbearbeitung in der Restkreditversicherung mit
eingeschlossener Zusatzversicherung
(Arbeitsunfähigkeit/Arbeitslosigkeit)

3. AXA Partners SAS 1 Leistungsfallbearbeitung in der Restkreditversicherung für
Baufinanzierungen (BaufiSchutz) bei der Arbeitslosigkeits- und
Arbeitsunfähigkeitsversicherung

4. GDV Dienstleistungs-GmbH & Co KG Diverse Service-Dienstleistungen (u. a. Not- und Zentralruf der
deutschen Autoversicherer, Verfahren zur elektronischen
Versicherungsbestätigung)

5. Besurance HIS GmbH Hinweis- und Informationssystem (HIS)

6. getolo Deutschland GmbH 1 Zentrale Dienstleistungen in der Zahnzusatz-, Tierhalterhaftpflicht- und
Tierkrankenversicherung (u. a. Vertragsverwaltung,
Versicherungsvertrieb, Leistungsfallbearbeitung sowie
IT-Dienstleistungen)

7. Booking.com Transport Limited 1 2 Vertrags- und Schadenbearbeitung im Rahmen von über booking.com
geschlossener Versicherungsverträge (z .B. Car Hire Excess Insurance)
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Kategorien von Dienstleistern, die für o. g. Konzerngesellschaften tätig werden und bei denen die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten kein Hauptgegenstand des Auftrages ist bzw. die nur gelegentlich tätig werden
 

Dienstleisterkategorie Gegenstand der Beauftragung

Adress-Dienstleister Aktualisierung von Adressdaten

Archivierungs-/Entsorgungsunternehmen 1 Aktenarchivierung und Entsorgung von Akten/Datenträgern

Assistance-Dienstleister 1 2 Assistance-Leistungen

Call-Center Telefondienstleistungen

Druckereien Druckdienstleistungen (Druck/Postversand)

Elektronisches Versandmanagement Versanddienstleistungen (E-Mail-Versand)

Medizinische Gutachter und Sachverständige (Ärzte, Psychologen,
Psychiater etc.) 1

Analyse, Begutachtung und Beratung zu Rehabilitations- und
sonstigen medizinischen Maßnahmen

Sonstige Gutachter, Sachverständige, Prüfdienstleister1 Erstellung von Gutachten/Expertisen; Beratung in speziellen Fällen

Inkassounternehmen Forderungseinzug

IT- und Telekommunikationsdienstleister 1 2 IT-Dienstleistungen (z. B. IT, Telefonie, Netzwerk, Wartung)

Post-, Kommunikations- oder Logistikdienstleister 1 Postbearbeitung, Dokumenten-Management inkl. Digitalisierung

Marketingagenturen Marketingaktionen

Marktforschungsunternehmen, Analyse Dienstleister 1 Marktforschung, Web-Analyse

Auskunfteien und Recherchedienstleister (z. B. Detekteien) 1 Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte, Recherchedienstleistungen

Rechtsanwaltskanzleien 1 Anwaltliche Dienstleistungen

Rehabilitationsdienste und Dienstleister für Hilfs- und Pflege- sowie
medizinische Leistungen 1

Assistance-Leistungen (z. B. Beratung zu Rehabilitationsmaßnahmen)

Rückversicherer 1 2 Einbindung in die Risiko- und Leistungsprüfung in speziellen Fällen

Schadendienstleister/Sanierer/Werkstätten Unterstützung in der Schadenbearbeitung

Übersetzer und Dolmetscher Übersetzungen und ähnliche Unterstützungsleistungen

Wirtschaftsprüfer Prüfdienstleistungen

Zahlungsdienstleister Abwicklung von Zahlungen über Zahlungsdienstleister (z. B.
Kreditkartenanbieter)

 

Hinweis: Eine Weitergabe findet nicht an alle Dienstleister statt, sondern ggf. an einzelne Dienstleister und nur soweit es erforderlich und durch
eine Rechtsgrundlage abgedeckt ist. Informationen zu Ihren Rechten bzgl. Ihrer Daten (wie z. B. einem evtl. Widerspruchsrecht) finden Sie mit
weiteren Informationen zum Datenschutz in dem Dokument „Information zur Verwendung Ihrer Daten“ Ihrer Vertragsgesellschaft jeweils aktuell
auf der Seite www.zurich.de/datenschutz.
 

Stand: 20260424-VIII
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